
1/3 

Merkblatt externe Lehrbeauftragte 
Stand: 06/2023 

Merkblatt für das Abrechnungsformular für 
nebenamtliche Lehrbeauftragte bezüglich Reisekosten 

Allgemeines: 

 Notwendige Reisekosten können nach den Bestimmungen des Landesreisekostenge-
setz Baden-Württemberg (LRKG) und der hierzu ergangenen Rechtsverordnungen und
Verwaltungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung erstattet werden.

 Bei der Durchführung von Reisen gilt grundsätzlich der allgemeine Sparsamkeitsgrund-
satz (§7 Abs. 1 LHO). Dies bedeutet auch, dass es als zumutbar angesehen wird, Reisen
in den Monaten April bis September von 6 Uhr an und in den Monaten Oktober bis
März von 7 Uhr an zu beginnen. Eine Rückreise am Tag der Beendigung der Lehrtätigkeit
ist in der Regel zumutbar, wenn die Reise bis 22 Uhr beendet werden kann. Grundsätzlich
werden keine Übernachtungskosten erstattet, wenn die Reisetätigkeit innerhalb der Zu-
mutbarkeitsgrenzen liegt. Bei mehrtägigen aufeinanderfolgenden Vorlesungsformaten ist
die Erstattung von Übernachtungskosten möglich, wenn dies wirtschaftlicher ist als die
tägliche An- und Abreise. Wir empfehlen die Übernahme von Übernachtungskosten im
Vorfeld anzufragen und sicherzustellen.

 Die Reisekosten müssen glaubhaft und nachvollziehbar auf dem DHBW-eigenen Abrech-
nungsformular dargestellt werden.

 Die Reisenden sind grundsätzlich in der Wahl der Beförderungsmittel frei. Bei der Wahl

des Beförderungsmittels haben die Reisenden neben wirtschaftlichen Gesichtspunkten

insbesondere die Erfordernisse des Klimaschutzes zu beachten.

 Ausgangs- und Endpunkt der Reise stellt in der Regel der Wohnort der Reisenden dar.

Abweichend ist die allgemeine Arbeitsstätte möglich, sofern diese vor und/oder nach der

Lehrtätigkeit aufgesucht wird.

Belege: 
Bei der Abrechnung der Reisekosten müssen jegliche Belege der Abrechnung beigefügt 
werden (bspw. für Hotel, Parkgebühren, Fahrtkosten, Tickets, etc.). 

Ausschlussfrist/ Verjährung von Reisekosten:  
Die Reisekostenvergütung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten zu beantragen, 

d.h. dass der Anspruch auf Erstattung der Reisekosten gemäß § 3 LRKG nach 6 Monaten

erlischt.

Die Frist beginnt mit dem Tag nach Beendigung der Reise. Es besteht keine Möglichkeit, 
den gesamten Vorlesungszeitraum oder gar das komplette Studienhalbjahr als eine Einheit 
anzusehen - vielmehr ist jede einzelne Reise (Vorlesungstag etc.) separat bezüglich der Ver-
jährung zu betrachten. Entscheidend ist nicht das Ende des Lehrauftrages.  

Daher sind Abrechnungen schnellstmöglich, unmittelbar nach Beendigung der Lehrveran-
staltung beim zuständigen Sekretariat einzureichen. 

Fahrt- und Flugkostenerstattung (§ 4 LRKG): 
Bahnkosten: 
Den Reisenden werden die notwendigen Kosten (Fahrkarte inkl. Sitzplatzreservierung) für re-
gelmäßig verkehrende Beförderungsmittel (Bahn/ ÖPNV) bis zur Höhe der 2. Klasse erstattet. 

Das Deutschlandticket kann im Rahmen der Reisekostenabrechnung erstattet werden, sobald 
sich die Anschaffungskosten für die aufgrund des Lehrauftrags getätigten Reisen des betref-
fenden Monats amortisieren. 
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Eine teilweise Erstattung des Deutschlandtickets ist nicht möglich. In diesem Fall sind die Rei-
senden gem. Nr. 4.1.2 der VwV zu § 4 LRKG verpflichtet, ihr Deutschlandticket ohne entspre-
chenden Kostenersatz einzusetzen. 

Ab einer einfachen Fahrtstrecke von 100 km können die Kosten der 1. Klasse erstattet werden, 
wenn die Fahrtzeit zur Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen genutzt wird. 

Ausnahmen für die Benutzung der 1. Klasse unter 100 km: 

 Die 1. Klasse ist günstiger (nicht aufgrund der Bahncard) als die 2. Klasse (ein Nach-
weis ist von den Reisenden der Abrechnung beizulegen)

 Grad der Behinderung von mind. 50% muss nachgewiesen werden

Die Kosten für eine BahnCard können bei Amortisierung geltend gemacht werden, sofern eine 
Kostenübernahme durch Dritte nicht erfolgt ist. 
Kosten für nicht regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel (Taxi, Carsharing, etc.) werden 
nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes erstattet (bspw. Gehbehinderung/ körperliche Beein-
trächtigung, sonst. Einzelfälle nach vorheriger Rücksprache). Die alleinige Ortsunkenntnis 
rechtfertigt nicht die Nutzung eines Taxis. Der Grund ist bei der Abrechnung eigenständig mit 
anzugeben. 

Flugkosten: 
Generell werden innerdeutsche Flüge bzw. Flüge aus dem europäischen Ausland nicht als 
erstattungsfähig angesehen. 

Ausnahmen, die eine Flugzeugnutzung innerhalb Deutschlands bzw. aus dem europäischen 
Ausland rechtfertigen: 

 Überquerung von mehreren Landesgrenzen/ Wasserflächen:
z.B. Spanien 

Portugal 
Skandinavische Länder 
Großbritannien 

 Wirtschaftliche Gründe: z. B. Einsparung von Tagegeld und Übernachtungskosten
(eine nachprüfbare Wirtschaftlichkeitsrechnung ist der Abrechnung beizufügen!)

 Aspekte der Fürsorgepflicht als auch Aspekte der Vereinbarkeit von Familie bzw.
Pflege und Beruf

Wir empfehlen die Übernahme von Flugkosten im Vorfeld anzufragen und damit eine Kosten-
übernahme sicherzustellen.  
In der Regel werden nur die Touristen- oder Economyklasse erstattet. Ausnahmen für die Be-
nutzung der höheren Klasse: Vorliegen einer Schwerbehinderung oder körperliche Erforder-
nisse. Ein entsprechender Nachweis muss der Abrechnungsstelle beigefügt werden. 

Wegstreckenentschädigung (§ 5 LRKG): 
Grundsätzlich werden 30 Cent je Kilometer bei Fahrten mit einem Pkw erstattet. Reisende mit 
einem Grad der Behinderung von mindestens 50% und Fahrgemeinschaften dürfen 35ct/ km 
abrechnen. Ein entsprechender Nachweis muss der Abrechnungsstelle beigefügt werden. 
Für Fahrten mit einem Fahrrad, E-Bike, Pedelec, etc. werden 25 Cent je Kilometer als Weg-
streckenentschädigung gewährt. 

Tagegeld (§ 6 LRKG): 
Die Höhe des Tagegeldes ist abhängig von der Dauer der Reise: 

 bei mehr als 8 Stunden: 6,- Euro 

 bei mehr als 14 Stunden: 12,- Euro 
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 bei mind. 24 Stunden: 24,- Euro 
(bei mehrtägigen Reisen)

Bei Erhalt unentgeltlicher Verpflegung wird das Tagegeld um folgende Beträge gekürzt: 

 4,80 € für das Frühstück

 9,60 € für das Mittagessen oder Abendessen

Übernachtungsgeld (§ 7 LRKG) 
Das pauschale Übernachtungsgeld beträgt: 

 im Inland:   20,- Euro 

 im Ausland:   30,- Euro 

Bei Vorliegen einer Übernachtungsrechnung, erfolgt eine Erstattung i. H. v. maximal 95,00 
Euro für ein Einzelzimmer inkl. Frühstück. Hier ist darauf zu achten, dass die Hotelrechnung 
auf die Reisenden und im Weiteren auf die Privatadresse ausgestellt wird. Bei gemeinsamer 
Übernachtung mehrerer Reisender in einem Mehrbettzimmer sind die Übernachtungskosten 
gleichmäßig aufzuteilen. 

Erstattung sonstiger Kosten (§ 10 LRKG) 
Sonstige notwendige Auslagen werden als Nebenkosten erstattet. 
Darunter fallen z.B. Parkgebühren, Sitzplatzreservierungen für die Bahn, Internetnutzung im 
Hotel (sofern per Beleg nachweisbar), etc. 

Besonderheit Businesspauschale: 
Bitte achten Sie darauf, dass keine Verzehrkosten aufgeführt sind. Diese sind nicht erstat-
tungsfähig und müssen entsprechend gekürzt werden. 

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich wenden an: 

Heike Profendiener (heike.profendiener@dhbw-heidenheim.de)

Felicia Greiner (felicia.greiner@dhbw-heidenheim.de)
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